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SICHERHEITSPOLITIK

Die «Friedensdividenden ist langst bezahlt!

Mit der Abstimmung zur Armee XXI hat sich der Souveran klar fiir
einen Finanzrahmen von 4,3 Milliarden Franken zu Gunsten der Lan-
desverteidigung ausgesprochen. Weitergehende Budgetkiirzungen wider-
sprechen dem Volkswillen und lassen den Verdacht aufkommen, die Ar-
mee auf kaltem Weg abschaffen zu wollen.

Hans-Ulrich Bigler

Mit dem Zerfall des kommunistischen
Systems Anfang der Neunzigerjahre wurde
vom damaligen Departementsvorsteher
der Begriff geprigt, die Armee miisse nun
die «Friedensdividende» bezahlen.

Wie verfehlt diese Semantik ist, zeigt
sich daran, dass sich die Leistung der Armee
nicht an der Gewinnausschiittung, sondern
ausschliesslich an der verfassungsmissigen
Auftragserflillung misst.

Trotzdem musste die Armee in den
Neunzigerjahren — quasi im vorauseilen-
den Gehorsam — ihren Beitrag an die Sa-
nierung der Bundesfinanzen leisten.

Sparbeitrag geleistet

Der Landesverteidigung wurden syste-
matisch und dauerhaft finanzielle Mittel
entzogen. Zwischen 1990 und 1999 betrug
der jahrliche Sparbeitrag —2,7% (zum Ver-
gleich: soziale Wohlfahrt +5,9%). Die eco-
nomiesuisse kommentiert in ihrem Aus-
gabenkonzept die Entwicklung wie folgt:
«1960 machten die Verteidigungsausgaben
noch 36 % aus, 1980 noch 20 %, 2000 noch
11%. In den letzten Jahren ist diese Zahl
nicht nur wegen des Anstiegs der iibrigen
Ausgaben gesunken, sondern auch weil die
Armee unter anderem im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 98 Sparanstren-
gungen unternommen hat. Die Gesamt-
ausgaben fiir die Landesverteidigung san-
ken auf allen Stufen von 6,7 Mrd. Fr. 1990
auf 5,4 Mrd. Fr. 1999.»

Stimmen aus der Wirtschaft halten in
diesem Zusammenhang fest, dass «Sicher-
heit» im umfassenden Sinn eine hohe
Qualitit des Standortes «Schweiz» darstelle
und soziale Sicherheit und Stabilitit von
grosser Bedeutung sei. Gleichzeitig warnt
beispielsweise der Prisident des Schweize-
rischen Arbeitgeberverbandes, Dr. Rudolf
Stampfli: «Tendenziell habe ich den Ein-
druck, auf einem gefihrlich tiefen Niveau
der Gesamtausgaben fiir Sicherheit und
Bevolkerungsschutz angekommen zu sein.»
(vgl. ASMZ 4/04).

Verteidigungskompetenz
nicht gefahrden

In einer direkten Demokratie beantwor-
tet in erster Linie der Souverin die Frage,
wie viele Finanzen in einem einzelnen
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Ausgabengebiet einzusetzen sind. Mit der
Abstimmungsvorlage zur Armeereform
XXI liegt die Antwort in aller Deutlichkeit
vor. Es lohnt sich deshalb, die Parameter
dieses fakultativen Referendums in Erin-
nerung zu rufen.

Die Botschaft hielt wortlich fest: «Die
Armee hat die von ihr geforderten Leistun-
gen moglichst kostengtinstig zu erbrin-
gen» Und weiter: «Eine echte Verrin-
gerung der finanziellen Aufwendungen
fuir die Armee liesse sich durch denVerzicht
auf gewisse Fihigkeiten erreichen. Damit
wiirde indessen auch die Fihigkeit der
Armee zur autonomen Verteidigung he-
rabgesetzt und der Druck verstirke, in der
Verteidigung mit anderen Staaten zu ko-
operieren.»

Dem Souverin wurde sodann «<im Sinne
einer indikativen Planungy folgender Kos-
tenrahmen zur Abstimmung vorgelegt:
Personalausgaben 1,2 Milliarden Franken
Sachausgaben 1,3 Milliarden Franken
Ruistungsausgaben 1,8 Milliarden Franken
Total 4,3 Milliarden Fr.

Im Weiteren hielt die Botschaft des Bun-
desrates fest, dass im Verteidigungsbereich
die finanzielle Planungssicherheit Voraus-
setzung flir die Erhaltung der Fihigkeiten
der Armee sei, und verwies zudem auf den
riistungsseitigen Nachholbedarf.

Die Antwort des Souverins fiel ein-
driicklich aus und lisst keinen Spielraum
fur politische Interpretationswiinsche of-
fen. Bei einer Stimmbeteiligung von 50%
(Durchschnitt letzte zehn Jahre: 45%!)
stimmten 76 % der Vorlage zur Armee XXI
und damit insbesondere auch dem finan-
ziell klar abgesteckten Rahmen zu.

Dem Willen des Souverans
entsprechen

Die Konsequenzen sind klar: Es kommt
schlicht einem Betrug am Stimmbiirger
und an der Stimmbiirgerin gleich, wenn
die Politik glaubt, sie konne zu Lasten und
durch Kiirzung des Budgets der Landesver-
teidigung fiir weitergehende «Abbau-
massnahmen» Hand bieten. Das VBS hat
die zur Sanierung der Bundesfinanzen not-
wendigen Vorleistungen in den Neunziger-
jahren lingst erbracht.

Ebenso wenig kann es angehen, tiber die
Finanzpolitik die Auftragspriorititen ver-
schieben zu wollen. Der verfassungsmassige
Auftrag der Armee ist und bleibt in erster

Prioritat die Fihigkeit zur Landesverteidi-
gung. Die militirische Ausbildung ist des-
halb vollumfinglich auf diesen Auftrag aus-
zurichten. Das auf zehn Jahre ausgelegte
Konzept zur Aufwuchsfihigkeit ist dabei
kein Argument, um diese Forderung auch
nur im Geringsten einzuschrianken. Im Ge-
genteil ist aus sicherheitspolitischer Sicht
klar festzuhalten, dass nur mit einer umfas-
senden, auf die Verteidigungsfahigkeit aus-
gerichteten Ausbildung die Voraussetzung
zur Erfillung aller iibrigen Missionen der
Armee vollumfinglich geschaffen ist.

Mit seinem eindeutigen Votum kann der
Souverin erwarten, dass Polittk und Ver-
waltung aus Griinden der Glaubwiirdigkeit
die Umsetzung der Armee XXI innerhalb
des abgesteckten Finanzrahmens von 4,3
Milliarden Franken sicherstellen. Bereits ist
indessen — und dies nur gerade ein Jahr
nach der Abstimmung zur Armee XXI —
im Rahmen des Entlastungsprogramms das
Verteidigungsbudget erneut auf «bloss»
noch 4 Milliarden Franken gekiirzt wor-
den. Dadurch verzogert sich die beabsich-
tigte Umlagerung von den Betriebs- zu
den Ruiistungsausgaben. Dieser «Salami-
politik» ist endlich eine deutliche Absage
zu erteilen.

Realisierung Armee XXI anstatt
Modellrechnungen

Ebenso sehr gibt es mitVerweis auf einen
abnehmenden  Finanzrahmen  keinen
Grund, in der Offentlichkeit Planspiele fiir
Armeemodelle nach 2010 zu prisentieren.
Es versteht sich von selbst, dass eine Orga-
nisation von der Grossenordnung, wie sie
die Schweizer Armee darstellt, eine rollen-
de Planung betreiben muss. Die dauernde
Veroftentlichung dieser im Ubrigen weit-
gehend ungesicherten Uberlegungen ist
nicht Vertrauen bildend.

Gefragt ist ein eindeutiges Bekenntnis
zum Milizprinzip. Ein unter finanzpoliti-
schen Gesichtspunkten angestrebter, schlei-
chender Ubergang zu einer Berufsarmee
hat in der Schweizer Bevolkerung jeden-
falls keinen Riickhalt.

Der Souverin hat ein Anrecht darauf,
dass seinem klaren Willen vollumfinglich
entsprochen wird. Die «Friedensdividende»
ist lingst bezahlt. |
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Hans-Ulrich Bigler,
Oberst i Gst,
Vorstandsmitglied SOG,
Direktor Viscom
Schweizerischer
Verband fiir visuelle
Kommunikation,

8707 Uetikon am See.



	Die Friedensdividende ist längst bezahlt!

